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Datenschutzhinweise nach Artikel 13 und Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) im Zusammenhang mit Auskünften und der Verarbeitung durch das Bürgeramt 

Zweck/Aufgabe: Erledigung von pass- und personalausweisrechtlichen Anliegen  

(Personalausweise / Reisepässe) 

 

1. Wer ist für die Datenerhebung verantwortlich? 

Verantwortlich für die Verarbeitung ist die  

 

Stadt Schweinfurt 

Der Oberbürgermeister 

Markt 1, 97421 Schweinfurt 

Telefon: 09721 51 -0 

E-Mail: stadt@schweinfurt.de 

Verarbeitende Stelle innerhalb der Stadt Schweinfurt ist: 

 

Bürgeramt 

Markt 1, 97421 Schweinfurt 

97421 Schweinfurt 

Telefon: 09721 51 -0 

E-Mail: meldewesen-staatsangehoerigkeit@schweinfurt.de 

 

2. Wer ist der zuständige Datenschutzbeauftragte? 

Stadt Schweinfurt 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Markt 1, 97421 Schweinfurt 

Telefon: 09721 51 - 2643 

E-Mail: datenschutz@schweinfurt.de 

3. Wofür werden Ihre Daten erhoben und verarbeitet? Was ist die Rechtsgrundlage? 

In der Bundesrepublik Deutschland gilt die Ausweispflicht, so dass jeder Deutsche ab 16 Jahren 

entweder einen Personalausweis oder einen Reisepass besitzen muss (§§ 1 ff. PAuswG). Zudem ist 

bei jedem Grenzübertritt ein gültiges Ausweisdokument mitzuführen, das den jeweiligen Einreisebe-

stimmungen entspricht (§ 1 PassG). Ihre Daten werden benötigt, um Ihnen ein Ausweisdokument 

auszustellen.  

Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus dem Passgesetz (PassG), dem Gesetz über Personalaus-

weise und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG), der Verordnung zur Durchführung des 

Passgesetzes (PassV), der Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitäts-

nachweis (PAuswV) sowie der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgeset-

zes (Passverwaltungsvorschrift - PassVwV).  

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c), e) DSGVO in Verbindung mit 

den §§ 22 ff. PassG und §§ 14 ff. PAuswG verarbeitet und dient der Ausstellung von Ausweisdoku-

menten und der Führung der hiesigen Personalausweis- und Passsregister. 
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4. Wo erheben wir Ihre Daten? 

 

Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst erhalten haben, erheben wir Ihre Daten, nur soweit im 

Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich, bei folgenden Stellen: 

 

--/-- 

 

5. Welche Daten werden erhoben und verarbeitet? 

 

Wir verarbeiten soweit im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich folgende personenbezogene 

Daten von Ihnen: 

 

pass- und personalausweisrechtiche Daten 

optional Fingerabdruck 

 

 

6. An welche Stellen werden Ihre Daten weitergegeben? 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach § 6 a PassG und § 12 PAuswG an die Bundesdruckerei 

GmbH und nach § 10 Abs. 5 PAuswG an den Sperrlistenbetreiber übermittelt. 

 

 

7. Wie lange werden Ihre Daten bei uns gespeichert? 

Die in den Pass- und Personalausweisregistern erfassten personenbezogenen Daten sind entspre-

chend den gesetzlichen Regelungen aufzubewahren (§ 21 PassG, § 23 PAuswG). Sie werden min-

destens bis zur Ausstellung eines neuen Ausweisdokumentes, höchstens jedoch bis zu 5 Jahre 

nach Ablauf des vorhandenen Ausweisdokumentes, gespeichert. 

 

Die zum Zwecke der Ausstellung von Ausweisdokumenten verpflichtend bzw. optional abzugeben-

den Fingerabdrücke sind spätestens nach Aushändigung des Ausweisdokumentes zu löschen (§ 16 

PassG, § 26 PAuswG). Auch bei der Bundesdruckerei GmbH werden diese Daten nicht gespeichert. 

 

 

8. Pflicht zur Angabe der Daten 

Für die Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten sind Sie verpflichtet, Ihre Daten an-

zugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 6 ff. PassG und § 9 ff. PAuswG. 
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9. Welche Rechte haben Sie? 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, stehen Ihnen ein Recht auf Berich-

tigung zu (Art. 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 

DSGVO). 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine Erklärung eingewilligt haben können Sie die Einwilligung 

jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-

derruf erfolgten Verarbeitung wird durch diese nicht berührt. 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Jede Betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der An-

sicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. Die Aufsichtsbehörde 

für den öffentlichen Bereich in Bayern ist: 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Wagmüllerstraße 18 

80538 München 

Tel.: 089 21 26 72-0 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

 
 
Hinweis: 
Die Inhalte dieses Dokuments spiegeln den jetzigen Kenntnisstand wider und werden regelmäßig aktualisiert. 


